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Artikel 8

(1) Jeder Mitgliedstaat oder der Minister für auswärtige Angelegenheiten kann allein oder

zusammen mit der Kommission den Rat mit einer Frage der Gemeinsamen Außen- und Sicherheits-

politik befassen und ihm Vorschläge unterbreiten.

(2) In den Fällen, in denen eine rasche Entscheidung notwendig ist, beruft der Minister für

auswärtige Angelegenheiten, wobei er sich tunlichst mit dem Vorsitzenden des Rates abstimmt,

von sich aus oder auf Antrag eines Mitgliedstaats innerhalb von 48 Stunden, bei absoluter

Notwendigkeit in kürzerer Zeit, eine außerordentliche Tagung des Rates

Explanation (if any) :
Da der Außenminister nach diesem Vorschlag nicht den Vorsitz im Rat führt war die Einfügung
notwendig.


